
 

 

Bericht 
 
über die Prüfung  

 

der Ersten Änderungsvereinbarung vom 24. Februar 2022 

zum Gewinnabführungsvertrag vom 10./21. Februar 2011  

sowie  

der Ersten Änderungsvereinbarung vom 24. Februar 2022 

zum Beherrschungsvertrag vom 13. Februar 2018 

 

jeweils zwischen der 

Allianz SE, München, 

als herrschender Gesellschaft 

 

und der  

 

Allianz Asset Management GmbH, München, 

als abhängiger Gesellschaft 

 

(Prüfung gem. Art 9 Abs. 1 c) ii) SE-VO i.V.m. §§ 295 i.V.m. 

293b AktG) 

 

4. März 2022 





 

 

Bericht 
 
über die Prüfung  

 

der Ersten Änderungsvereinbarung vom 24. Februar 2022 

zum Gewinnabführungsvertrag vom 10./21. Februar 2011  

sowie  

der Ersten Änderungsvereinbarung vom 24. Februar 2022 

zum Beherrschungsvertrag vom 13. Februar 2018 

 

jeweils zwischen der 

Allianz SE, München, 

als herrschender Gesellschaft 

 

und der  

 

Allianz Asset Management GmbH, München, 

als abhängiger Gesellschaft 

 

(Prüfung gem. Art 9 Abs. 1 c) ii) SE-VO i.V.m. §§ 295 i.V.m. 

293b AktG) 

 

4. März 2022 

 





 
 

 

 

  

INHALTSVERZEICHNIS 

A. PRÜFUNGSAUFTRAG UND PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG 1 

B. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG GEM. § 295 AKTG I.V.M. § 293B AKTG UND 

§ 293E AKTG 4 

I. Prüfungsgegenstand 4 

II. Gemeinsamer Bericht der gesetzlichen Vertreter über die Änderung des 

Gewinnabführungsvertrags und die Änderung des Beherrschungsvertrags 5 

III. Prüfungsbericht 5 

C. PRÜFUNGSFESTSTELLUNGEN ZU DEN ERSTEN ÄNDERUNGSVEREINBARUNGEN 8 

I. Feststellungen zur Ersten Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag 8 

II. Feststellungen zur Ersten Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag 11 

III. Gemeinsamer Vertragsbericht 13 

D. SCHLUSSBEMERKUNG UND PRÜFUNGSERGEBNIS 14 
 

ANLAGEN 

 

 





 
 

 

 

  

ANLAGEN 

Beschluss des Landgerichts München I vom 10. Februar 2022 auf gemeinsamen  

Antrag der Allianz SE und der Allianz Asset Management GmbH Anlage  I 

 

Gewinnabführungsvertrag zwischen der Allianz SE, München, und der Allianz Asset  

Management GmbH, München, in der Fassung vom 10./21. Februar 2011 Anlage  II 

 

Beherrschungsvertrag zwischen der Allianz SE, München, und der Allianz Asset  

Management GmbH, München, in der Fassung vom 13. Februar 2018 Anlage  III 

 

Erste Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag der Allianz Asset  

Management GmbH, München, vom 10./21. Februar 2011 in der am  

24. Februar 2022 geschlossenen Fassung Anlage  IV 

 

Erste Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag der Allianz Asset  

Management GmbH, München, vom 13. Februar 2018 in der am  

24. Februar 2022 geschlossenen Fassung Anlage  V 

 

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Allianz SE, München, und der Geschäfts- 

führung der Allianz Asset Management GmbH, München, über die Erste  

Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag vom 10./21. Februar 2011  

und über die Erste Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag vom  

13. Februar 2018 zwischen der Allianz SE und der Allianz Asset Management GmbH  

in der unterzeichneten Fassung vom 24. Februar 2022 Anlage VI 

 

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 Anlage  VII 

 

Besondere Auftragsbedingungen BDO in der Fassung vom 1. März 2021 Anlage VIII 

  

 





 
 

 

 

  

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AAM 
Allianz Asset Management GmbH, München (vormals Allianz Global Investors 
AG (AGI)) 

Abs. Absatz 

Änderungsvereinba-
rungen 

Erste Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag zusammen mit 
der Ersten Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag 

AFB Allianz Finanzbeteiligungs GmbH, München 

AG Aktiengesellschaft 

AGI 
Allianz Global Investors AG, München (nach Umfirmierung und Formwechsel 
jetzt AAM) 

AktG Aktiengesetz 

AZSE Allianz SE, München 

BGAV Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

BV Beherrschungsvertrag 

bzw. beziehungsweise 

d.h. das heißt 

f./ff. folgend/folgende 

GAV Gewinnabführungsvertrag 

Gemeinsamer Ver-
tragsbericht 

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Allianz SE, München, und der Ge-
schäftsführung der Allianz Asset Management GmbH, München, über die 
Erste Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag vom 10./21. 
Februar 2011 und über die Erste Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs-
vertrag vom 13. Februar 2018 zwischen der Allianz SE und der Allianz Asset 
Management GmbH in der unterzeichneten Fassung vom 24. Februar 2022 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

HGB Handelsgesetzbuch 

IFD Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen 

IFR 
Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfir-
men 

i.S.d. im Sinne des 

i.S.v. im Sinne von 

i.V.m. in Verbindung mit 

m.w.N. mit weiteren Nachweisen 

Rn. Randnummer 

SE Societas Europaea 

SE-VO 
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Sta-
tut der Europäischen Gesellschaft (SE) 

WpIG Wertpapierinstitutsgesetz 

  

  

  

  

  





PRÜFUNGSAUFTRAG UND PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG 

Seite 1 von 15  

A.PRÜFUNGSAUFTRAG UND PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG 

1. Aus Anlass der Änderung des Gewinnabführungsvertrags vom 10./21. Februar 2011 so-

wie der Änderung des Beherrschungsvertrags vom 13. Februar 2018 zwischen der  

Allianz SE, München,  

- im Folgenden kurz „AZSE“ genannt - 

und der  

Allianz Asset Management GmbH, München,  

- im Folgenden kurz „AAM“ genannt - 

hat das Landgericht München I auf gemeinsamen Antrag des Vorstands der AZSE und 

der Geschäftsführung der AAM mit Datum vom 10. Februar 2022 die BDO AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, gemäß § 293c AktG i.V.m. Art. 9 Abs. 

1 c) ii) SE-VO zum gemeinsamen Vertragsprüfer zur Prüfung der Änderung des jeweils 

zwischen den Antragstellerinnen bestehenden Gewinnabführungsvertrages vom 

10./21. Februar 2011 sowie des Beherrschungsvertrages vom 13. Februar 2018 be-

stellt. Die AZSE und die AAM haben uns daraufhin schriftlich mit der Durchführung der 

Prüfung beauftragt. 

 

2. Die Prüfung haben wir gemäß § 295 i.V.m. § 293b und 293e AktG durchgeführt. 

 

3. Wir haben bei unserer Vertragsprüfung die berufsrechtlichen Vorschriften zur Unab-

hängigkeit (§ 319, § 319b HGB, § 316a HGB, Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

i.V.m. § 293d Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 c) ii) SE-VO) beachtet, sowie 

weitere berufsrechtliche Verhaltensanforderungen eingehalten. 

 

4. Als vom Gericht bestellter gemeinsamer Vertragsprüfer haben wir die Erste Änderungs-

vereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag bzw. die Erste Änderungsvereinbarung 

zum Beherrschungsvertrag (nachfolgend gemeinsam auch „die Änderungsvereinba-

rungen“) jeweils zwischen der AZSE, München, und der AAM, München, gemäß § 295 

i.V.m. § 293b AktG zu prüfen. 
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5. Zur Prüfung haben uns folgende Unterlagen und Angaben vorgelegen:  

- Handelsregisterauszug des Amtsgerichts München der AZSE vom 17. Februar 2022 

- Handelsregisterauszug des Amtsgerichts München der AFB vom 17. Februar 2022 

- Gesellschafterliste der AFB vom 22. Oktober 2009 

- Handelsregisterauszug des Amtsgerichts München der AAM vom 22. Februar 2022  

- Gesellschafterliste der AAM vom 19. November 2020 

- Gewinnabführungsvertrag zwischen der AZSE und der AAM vom 10./21. Februar 

2011 

- Beherrschungsvertrag zwischen der AZSE und der AAM vom 13. Februar 2018 

- Erste Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag der AAM vom 10./21. 

Februar 2011 in der am 24. Februar 2022 geschlossenen Fassung 

- Erste Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag der AAM vom 13. Februar 

2018 in der Fassung am 24. Februar 2022 geschlossenen Fassung 

- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Allianz SE, München, und der Geschäfts-

führung der Allianz Asset Management GmbH, München, über die Erste Änderungs-

vereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag vom 10./21. Februar 2011 und über 

die Erste Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag vom 13. Februar 2018 

zwischen der Allianz SE und der Allianz Asset Management GmbH in der unterzeich-

neten Fassung vom 24. Februar 2022 

 

6. Alle erbetenen Dokumente, Unterlagen, Auskünfte, Erläuterungen und Informationen 

haben wir von dem Vorstand der AZSE und der Geschäftsführung der AAM sowie von 

den durch die Geschäftsführungsorgane jeweils benannten Mitarbeitern der AZSE und 

der AAM erhalten. Der Vorstand der AZSE und die Geschäftsführung der AAM haben uns 

jeweils eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung abgegeben. 

 

7. Die Prüfung haben wir im Februar/März 2022 in unseren Büros in Hamburg und Frank-

furt am Main durchgeführt. Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in 

unseren Arbeitspapieren festgehalten.  

 

8. Unser Vertragsprüfungsbericht dient der Information des Vorstandes der AZSE und der 

Geschäftsführung der AAM, zur Auslage oder Veröffentlichung im Internet ab Einberu-

fung der Hauptversammlung der AZSE und der Gesellschafterversammlung der AAM 

(vgl. § 293f Abs. 1 und Abs. 3 AktG) und zur Anmeldung der Eintragung der Änderungen 
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des Gewinnabführungsvertrags bzw. des Beherrschungsvertrags in das Handelsregister 

des für die AAM zuständigen Amtsgerichtes in München. 

 

9. Unsere Verantwortlichkeit für die Vertragsprüfung gegenüber der vertragsschließen-

den AZSE und deren Aktionären sowie der AAM und deren Gesellschaftern bestimmt 

sich, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, gemäß § 323 HGB i.V.m. § 293d Abs. 2 AktG. 

Im Übrigen sind, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die diesem Prüfungsbericht als 

Anlage beigefügten Besonderen Auftragsbedingungen der BDO in der Fassung vom 

1. März 2021 (BAB) sowie die ebenfalls als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen des IDW für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 (AAB) vereinbart. 
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B.GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG GEM. § 295 
AKTG I.V.M. § 293B AKTG UND § 293E AKTG 

I. Prüfungsgegenstand 

10. Gegenstand und Umfang der Vertragsprüfung ergeben sich aus den §§ 293b und 

293e AktG. Gegenstand der Prüfung ist die am 24. Februar 2022 geschlossene Erste 

Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag vom 10./21. Februar 2011 so-

wie die am 24. Februar 2022 geschlossene Erste Änderungsvereinbarung zum Beherr-

schungsvertrag vom 13. Februar 2018 gemäß § 295 i.V.m. § 293b und § 293e AktG. Die 

Zweckmäßigkeit der Änderungsvereinbarungen war nicht Gegenstand unserer Prüfung.  

 

11. Der Umfang der Prüfung der Änderungsvereinbarungen ist in den §§ 291 ff. AktG nicht 

ausdrücklich bestimmt. Gesetzlich liegen für den Unternehmensvertrag keine aus-

drücklichen Mindeststandards zum Vertragsinhalt vor, deren Vollständigkeit und Rich-

tigkeit Gegenstand der Pflichtprüfung sein könnten. Aus § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG ergibt 

sich jedoch eine abstrakte Definition des Gewinnabführungsvertrags bzw. des Beherr-

schungsvertrags, dessen wesenstypische Inhalte in §§ 291 Abs. 1, 308 Abs. 1 AktG nie-

dergelegt sind. 

 

12. Nach herrschender Meinung ist bei geringfügigen Änderungen der Bericht der Vertrags-

prüfer angemessen zu begrenzen, d.h. auf die jeweiligen Änderungen und deren Aus-

wirkungen zu beschränken, hingegen nicht auf die unveränderten Einzelheiten einzu-

gehen. Maßgebend bleibt jedoch immer, dass die Berichterstattung dem Informations-

bedürfnis der Aktionäre Rechnung tragen muss, so dass jene sich von den geplanten 

Änderungen umfassende, genaue Kenntnis verschaffen können.  

 

13. Unter Berücksichtigung dieser Vorschriften haben wir geprüft, ob mit der Änderung 

des Gewinnabführungsvertrags und mit der Änderung des Beherrschungsvertrags durch 

Einfügung jeweils eines sogenannten regulatorischen Vorbehalts weiterhin der gesell-

schaftsrechtlich erforderliche Mindestinhalt gewahrt ist, d.h. ob der Gewinnabfüh-

rungsvertrag und der Beherrschungsvertrag mit den jeweiligen Änderungen weiterhin 

gesellschaftsrechtlich als Unternehmensverträge, d.h. als Gewinnabführungsvertrag 

bzw. Beherrschungsvertrag einzuordnen sind und, ob insofern Gesetzeskonformität 
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der Unternehmensverträge und Sachgerechtigkeit der ggf. darin enthaltenen Interes-

senausgleiche, soweit sich aus den Änderungen hierzu eine Veränderung ergibt, be-

steht. 

II. Gemeinsamer Bericht der gesetzlichen Vertreter über die Änderung des Gewinn-
abführungsvertrags und die Änderung des Beherrschungsvertrags  

14. Gemäß § 295 i.V.m. § 293a AktG haben die gesetzlichen Vertreter jeder an dem Ge-

winnabführungsvertrag und Beherrschungsvertrag beteiligten Gesellschaft, soweit die 

Zustimmung der Hauptversammlung nach § 293 AktG erforderlich ist und der Befrei-

ungstatbestand des § 293a Abs. 3 AktG nicht vorliegt, einen ausführlichen schriftlichen 

Bericht zu erstatten, in dem die Änderungen des Gewinnabführungsvertrags und Be-

herrschungsvertrags rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet werden.  

 

15. Wir haben den Gemeinsamen Vertragsbericht vom 24. Februar 2022 gemäß § 293a 

AktG auf offensichtliche Unrichtigkeiten solcher Inhalte durchgesehen, die sich auf 

den vorstehend genannten Prüfungsumfang beziehen.  

 

16. Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Gemeinsamen Vertragsberichts nach § 293a 

Abs. 1 AktG waren, ebenso wie die Zweckmäßigkeit der Änderungen selbst, die Wirt-

schaftlichkeit und die steuerliche Anerkennung des Gewinnabführung- bzw. des Be-

herrschungsvertrages, nicht Gegenstand unserer Prüfung. 

III. Prüfungsbericht 

17. Als Vertragsprüfer berichten wird gemäß § 295 i.V.m. § 293e Abs. 1 Satz 1 AktG schrift-

lich über das Ergebnis unserer nach den Berufsgrundsätzen durchgeführten Prüfung 

der Änderungen. 

 

18. Wir haben unsere Vertragsprüfung unter Beachtung des International Standard on As-

surance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) vorgenommen. Danach haben wir die Prü-

fung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hinreichender Sicherheit beurteilen 

können, ob mit den Änderungsvereinbarungen durch Einfügung eines regulatorischen 

Vorbehalts weiterhin die gesellschaftsrechtliche Einordnung als Unternehmensver-

träge vorliegen. Eine Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit beinhaltet 
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die Durchführung von Prüfungshandlungen, um hierfür ausreichende und angemessene 

Prüfungsnachweise zu erlangen, ob der genannte Prüfungsumfang den genannten Kri-

terien entspricht. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Er-

messen des Wirtschaftsprüfers. Wegen der immanenten Grenzen jeder Prüfung be-

steht jedoch ein nicht vollständig auszuschließendes Restrisiko, dass falsche Angaben 

unentdeckt bleiben. 

 

19. Bei einer Änderung des Gewinnabführungsvertrags bzw. einer Änderung des Beherr-

schungsvertrags gelten gemäß § 295 Abs. 1 AktG die Vorschriften über die Prüfung bei 

Abschluss von Unternehmensverträgen grundsätzlich sinngemäß. Die geplanten Ände-

rungen, die zu Einfügungen eines regulatorischen Vorbehalts bei dem Gewinnabfüh-

rungsvertrag (dort § 4 n.F.) und dem Beherrschungsvertrag (dort § 1 Nr. 3 n.F. und § 4 

n.F.) führen, führen nicht dazu, dass ein etwaiger Ausgleich oder eine Abfindung neu 

festzusetzen wäre. Der Prüfungsbericht kann sich daher auf den Inhalt der Ver-

tragsveränderung beschränken.  

 

20. Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungen haben wir geprüft, ob mit der Änderung 

des Gewinnabführungsvertrags bzw. des Beherrschungsvertrags durch Einfügung eines 

regulatorischen Vorbehalts weiterhin der gesellschaftsrechtlich erforderliche Min-

destinhalt gewahrt ist, d.h. ob der Gewinnabführungsvertrag und der Beherrschungs-

vertrag mit den jeweiligen Änderungen weiterhin gesellschaftsrechtlich als Unterneh-

mensverträge, d.h. als Gewinnabführungsvertrag bzw. Beherrschungsvertrag einzu-

ordnen sind. Über das Ergebnis der Vertragsprüfung ist gemäß § 293e AktG schriftlich 

zu berichten. Der Bericht ist grundsätzlich mit einer Erklärung darüber abzuschließen, 

ob der vorgeschlagene Ausgleich oder die vorgeschlagene Abfindung angemessen ist.  

 

21. Zum Ausgleich und zur Abfindung ist zunächst festzustellen, dass weder der Gewinn-

abführungsvertrag noch der Beherrschungsvertrag noch die jeweiligen Ersten Ände-

rungsvereinbarungen solche Regelungen enthalten, da aufgrund der Besonderheit im 

vorliegenden Fall (fehlender außenstehender Gesellschafter der AAM) sich die Ausfüh-

rungen zur Prüfung von Abfindung und Ausgleichszahlungen erübrigen. An die Stelle 

der vorgenannten Erklärung tritt daher im Prüfungsbericht eine Erklärung darüber, 

dass die vorliegenden Änderungsvereinbarungen den gesellschaftsrechtlich erforderli-
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chen Mindestinhalt eines Gewinnabführungsvertrags und Beherrschungsvertrags be-

rücksichtigen und diese zulässigerweise keine Regelungen zur Ausgleichszahlung 

und/oder kein Abfindungsangebot enthalten. 
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C. PRÜFUNGSFESTSTELLUNGEN ZU DEN ERSTEN ÄNDERUNGS-
VEREINBARUNGEN 

I. Feststellungen zur Ersten Änderungsvereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag  

22. Der gesellschaftsrechtlich erforderliche Mindestinhalt eines Gewinnabführungsver-

trags ergibt sich aus den §§ 291ff. AktG. Die zu prüfende Erste Änderungsvereinbarung 

zum Gewinnabführungsvertrag vom 10./21. Februar 2011 sieht die Einfügung eines re-

gulatorischen Vorbehalts in einem neuen § 4 vor.  

 

23. In der ursprünglichen Fassung fehlte dieser regulatorische Vorbehalt. Danach konnte 

die AAM als Organgesellschaft nach § 1 Nr. 2 nur insoweit und nur mit Zustimmung der 

AZSE als Organträgerin Beträge aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen einstel-

len, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurtei-

lung wirtschaftlich begründet war. Weiter waren während der Dauer des Vertrages 

gebildete andere Gewinnrücklagen auf Verlangen der AZSE aufzulösen und zum Aus-

gleich eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Schließlich 

bestand nach § 3 Nr. 3 das Recht der Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist.  

 

24. Mit der Geltung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpa-

pierfirmen („IFD“) und der Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen 

an Wertpapierfirmen („IFR“) und dem In-Kraft-Treten des Wertpapierinstitutsgesetzes 

(„WpIG“) zum 26. Juni 2021 wurde ein neues regulatorisches Rahmenwerk für Wert-

papierfirmengruppen etabliert. Unter diesem Regelwerk gilt die AAM als Mutterinvest-

mentholdinggesellschaft einer Wertpapierfirmengruppe. Diese regulatorische Einord-

nung bedingt Änderungen der Unternehmensverträge, hier des Gewinnabführungsver-

trags. Hintergrund ist, dass Geschäftsführungsorganen einer regulierten Einheit, hier 

der AAM als unter das WpIG fallende Mutterinvestmentholdinggesellschaft, in regula-

torischer Hinsicht eine weisungsungebundene Geschäftsführungs- und Vertretungsbe-

fugnis zustehen muss. Hinzu kommt, dass die AAM als Mutterinvestmentholdinggesell-

schaft gemäß WpIG regulatorische Anforderungen zu erfüllen hat, und zwar insbeson-

dere Anforderungen an entsprechend den neuen Bestimmungen zu berechnende regu-
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latorische Eigenmittel. Die vertragliche Befugnis im Gewinnabführungsvertrag, Zu-

stimmungen und Verlangen unter den Vorbehalt der Organmutter AZSE zu stellen, sind 

mit diesen Grundsätzen nicht vereinbar. 

 

25. Den gesetzlichen Neuregelungen trägt die Erste Änderungsvereinbarung zum Gewinn-

abführungsvertrag in Artikel 1 Rechnung, indem nach § 3 des Gewinnabführungsver-

trags ein neuer § 4 eingefügt wird, der regelt, dass die Bestimmungen zu Zustimmung 

und Verlangen der AZSE nach § 1 Nr. 2 und zum Recht der Kündigung ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist nach § 3 Nr. 3 des Gewinnabführungsvertrags keine Anwendung 

finden, soweit sie der aufsichtsrechtlichen Anrechenbarkeit der Kapitalüberlassung als 

Bestandteile des regulatorischen Kernkapitals der AAM entgegenstehen würden, ins-

besondere im Rahmen der Anwendung des sog. Gruppenkapitaltests. Weiter wird ge-

regelt, dass die AAM bei der Erstellung des Jahresabschlusses im Rahmen von § 1 Nr. 2 

einen Ermessensspielraum für die Verringerung des Betrags der Ausschüttungen 

dadurch hat, dass sie ihre Gewinne ganz oder teilweise in ihre eigenen Rücklagen ein-

stellt oder dem Fonds für allgemeine Bankrisiken zuweist, bevor sie eine Zahlung an 

die AZSE leistet. 

 

26. Wir haben geprüft, ob unter Berücksichtigung der Ergänzung einer regulatorischen 

Vorbehaltsklausel die Änderungsvereinbarung den gesellschaftsrechtlich erforderli-

chen Mindestinhalt eines Gewinnabführungsvertrags nach der Definition in § 291 Abs. 

1 AktG enthält. Die Prüfung hat ergeben, dass den neuen regulatorischen Vorgaben 

durch die Regelungen in der Änderungsvereinbarung Rechnung getragen wird. Sie ge-

währleistet und stellt sicher, dass die AAM die neuen regulatorischen Anforderungen 

jederzeit einhalten kann, insbesondere die Anforderungen an ausreichende regulato-

rische Eigenmittel.  

 

27. Abgesehen von der regulatorisch erforderlichen Vorbehaltsklausel gibt es keine weite-

ren Änderungen, so dass der Gewinnabführungsvertrag in seinem Wesen im Übrigen 

unverändert bleibt. Der gesellschaftsrechtlich erforderliche Mindestinhalt eines Ge-

winnabführungsvertrags nach der Definition in § 291 Abs. 1 AktG wird durch die Ände-

rungsvereinbarung nicht eingeschränkt und der Gewinnabführungsvertrag enthält um-

gekehrt (weiterhin) die für einen solchen Unternehmensvertrag wesenstypischen ge-

sellschaftsrechtlichen (Mindest-)Vereinbarungen. 
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28. Insbesondere ist die Aufnahme einer Regelung über einen angemessenen Ausgleich 

nach § 304 AktG bzw. über eine Abfindung nach § 305 AktG im Gewinnabführungsver-

trag mangels außenstehendem Gesellschafter weiterhin nicht erforderlich und gehört 

in diesem Fall insofern nicht zu den Wesensmerkmalen des Gewinnabführungsvertrags 

als Unternehmensvertrag i.S.d. AktG. 

 

a. Diese Schlussfolgerung resultiert daraus, dass die beherrschte Gesellschaft im 

Zeitpunkt der Beschlussfassung durch ihre Haupt- bzw. Gesellschafterver-

sammlung über den Vertrag keinen „außenstehenden Aktionär“ bzw. Gesell-

schafter hat. Dies gilt über § 305 Abs. 1 i.V.m. § 304 AktG analog für einen 

Abfindungsanspruch eines außenstehenden Aktionärs bzw. Gesellschafters.  

 

b. „Außenstehend“ ist ein Aktionär, wenn er nicht Partei des Unternehmensver-

trages ist und die Obergesellschaft an diesem Aktionär nicht unmittelbar oder 

mittelbar zu 100% beteiligt ist und die Obergesellschaft an diesem Aktionär 

auch nicht unmittelbar oder mittelbar über eine Kette von Beherrschungs- 

und/oder Gewinnabführungsverträgen verbunden ist (so die herrschende Auf-

fassung, siehe BeckOGK/Veil/Preisser, 1.9.2021, AktG § 304 Rn. 18-29).  

 

c. Neben der 100%-igen Beteiligung an der AFB ist die AZSE zusätzlich über einen 

Gewinnabführungsvertrag mit der AFB verbunden. Dies wurde durch Einsicht-

nahme in die Gesellschafterliste der AFB sowie durch die Vorlage des Gewinn-

abführungsvertrags zwischen der AZSE und der AFB vom 20. Dezember 2001 mit 

Änderung vom 10. März 2014 und durch Vorlage des Handelsregisterauszugs der 

AFB vom 17. Februar 2022 nachgewiesen. Die bereits existierende Verbindung 

der AZSE mit der AAM über einen Gewinnabführungsvertrag konnte mit Vorlage 

des Vertrags und eines Handelsregisterauszugs der AAM nachgewiesen werden. 

Die Beteiligung der AZSE und der AFB an der AAM ergibt sich aus der letzten 

Gesellschafterliste der AAM vom 19. November 2020. Hiernach ist die AFB die 

zweite Gesellschafterin an der AAM neben der AZSE. Mit der Vollständigkeits-

erklärung vom 3. März 2022 wurde uns von der AZSE als Obergesellschaft ver-
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sichert, dass der Gewinnabführungsvertrag zwischen der AZSE und der AFB so-

wie der Gewinnabführungsvertrag zwischen der AZSE und der AAM ungekündigt 

sind. 

d. Die AFB als weitere Gesellschafterin der AAM ist damit kein „außenstehender 

Gesellschafter“ i.S.d. §§ 304, 305 AktG. Ausführungen zu Ausgleichs- oder Ab-

findungsansprüchen sind daher obsolet. Aus der Ersten Änderungsvereinbarung 

ergeben sich diesbezüglich keine Änderungen. Die Wesensmerkmale des Ge-

winnabführungsvertrages bleiben insofern unangetastet.  

 

29. Die übrigen Bestimmungen des Gewinnabführungsvertrags vom 10./21. Februar 2011 

bleiben unverändert. Sie sind daher nicht Gegenstand dieser Prüfung.  

II. Feststellungen zur Ersten Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag  

30. Der gesellschaftsrechtlich erforderliche Mindestinhalt eines Beherrschungsvertrags 

ergibt sich aus den §§ 291ff. AktG. Die zu prüfende Erste Änderungsvereinbarung zum 

Beherrschungsvertrag vom 13. Februar 2018 sieht die Einfügung regulatorischer Vor-

behalte in § 1 Nr. 3 sowie durch einen neuen § 4 vor. 

 

31. In der ursprünglichen Fassung fehlte dieser regulatorische Vorbehalt. Danach unter-

stellte die AAM nach § 1 Nr. 1 die Leitung ihrer Gesellschaft der AZSE, so dass diese 

berechtigt war, der Geschäftsführung der AAM hinsichtlich der Leitung der Gesell-

schaft Weisungen zu erteilen. Weiter bestand nach § 3 Nr. 3 das Recht der Kündigung 

aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist.  

 

32. Mit der Geltung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpa-

pierfirmen („IFD“) und der Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen 

an Wertpapierfirmen („IFR“) und dem In-Kraft-Treten des Wertpapierinstitutsgesetzes 

(„WpIG“) zum 26. Juni 2021 wurde ein neues regulatorisches Rahmenwerk für Wert-

papierfirmengruppen etabliert. Unter diesem Regelwerk gilt die AAM als Mutterinvest-

mentholdinggesellschaft einer Wertpapierfirmengruppe. Diese regulatorische Einord-

nung bedingt Änderungen der Unternehmensverträge, hier des Beherrschungsvertrags. 

Hintergrund ist, dass Geschäftsführungsorgane einer regulierten Einheit, hier der AAM 

als unter das WpIG fallende Mutterinvestmentholdinggesellschaft, in regulatorischer 
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Hinsicht eine weisungsungebundene Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu-

stehen muss. Hinzu kommt, dass die AAM als Mutterinvestmentholdinggesellschaft ge-

mäß WpIG regulatorische Anforderungen zu erfüllen hat, und zwar insbesondere An-

forderungen an entsprechend den neuen Bestimmungen zu berechnende regulatori-

sche Eigenmittel. Die vertragliche Befugnis der AZSE im Beherrschungsvertrag der Ge-

schäftsführung der AAM hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu ertei-

len, ist mit diesen Grundsätzen nicht vereinbar. 

 

33. Den gesetzlichen Neuregelungen trägt die Erste Änderungsvereinbarung in Artikel 1 

Rechnung, indem nach § 1 Nr. 2 des Beherrschungsvertrags eine neue Nr. 3 eingefügt 

wird, die regelt, dass die Geschäftsführung der AAM eigenverantwortlich über die Ein-

haltung der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorschriften sowie der aufsichts-

behördlichen Verwaltungsgrundsätze entscheidet und Weisungen insoweit unbeacht-

lich sind, als solche einen Verstoß gegen aufsichtsrechtliche Normen darstellen wür-

den. Weiter wird nach  § 3 des Beherrschungsvertrags ein neuer § 4 eingefügt, der 

regelt, dass die Bestimmungen zum Recht der Kündigung ohne Einhaltung einer Kün-

digungsfrist nach § 3 Nr. 3 des Beherrschungsvertrags keine Anwendung finden, soweit 

sie der aufsichtsrechtlichen Anrechenbarkeit der Kapitalüberlassung als Bestandteile 

des regulatorischen Kernkapitals der AAM entgegenstehen würden, insbesondere im 

Rahmen der Anwendung des sog. Gruppenkapitaltests. 

 

34. Wir haben geprüft, ob die Erste Änderungsvereinbarung den gesellschaftsrechtlich er-

forderlichen Mindestinhalt eines Beherrschungsvertrags nach der Definition in § 291 

Abs. 1 AktG enthält. Die Prüfung hat ergeben, dass den neuen regulatorischen Vorga-

ben durch die Regelungen in der Ersten Änderungsvereinbarung Rechnung getragen 

wird. Sie gewährleistet und stellt sicher, dass die AAM die neuen regulatorischen An-

forderungen jederzeit einhalten kann, insbesondere die Anforderungen an ausrei-

chende regulatorische Eigenmittel.  

 

35. Abgesehen von der regulatorisch erforderlichen Vorbehaltsklausel bzgl. Eigenverant-

wortlichkeit und Kündigung gibt es keine weiteren Änderungen, so dass der Beherr-

schungsvertrag in seinem Wesen im Übrigen unverändert bleibt. Der gesellschafts-

rechtlich erforderliche Mindestinhalt eines Beherrschungsvertrags nach der Definition 

in § 291 Abs. 1 AktG wird durch die Erste Änderungsvereinbarung nicht eingeschränkt 
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und der Beherrschungsvertrag enthält umgekehrt (weiterhin) die für einen solchen 

Unternehmensvertrag wesenstypischen gesellschaftsrechtlichen (Mindest-)Vereinba-

rungen.  

 

36. Insbesondere ist die Aufnahme einer Regelung über einen angemessenen Ausgleich 

nach § 304 AktG bzw. über eine Abfindung nach § 305 AktG im Beherrschungsvertrag 

mangels außenstehendem Gesellschafter nicht erforderlich und gehört in diesem Fall 

nicht zu den Wesensmerkmalen des Beherrschungsvertrags als Unternehmensvertrag 

i.S.d. AktG. Insoweit wird auf die Ausführungen unter Rn. 28. verwiesen. 

 

37. Die übrigen Bestimmungen des Beherrschungsvertrags vom 13. Februar 2018 bleiben 

unverändert. Sie sind daher nicht Gegenstand dieser Prüfung. 

III. Gemeinsamer Vertragsbericht 

38. Zur rechtlichen und wirtschaftlichen Begründung und Erläuterung des Abschlusses und 

des Inhalts der Ersten Änderungsvereinbarungen erstatten der Vorstand der AZSE und 

die Geschäftsführung der AAM einen gemeinsamen Bericht gemäß §§ 295, 293a AktG. 

 

39. Wir haben den Gemeinsamen Vertragsbericht des Vorstands der AZSE und der Ge-

schäftsführung der AAM vom 24. Februar 2022 auf offensichtliche Unrichtigkeiten hin-

sichtlich der Angaben zum Inhalt der Änderungsvereinbarungen zum Gewinnabfüh-

rungsvertrag und zum Beherrschungsvertrag durchgesehen. Dabei haben sich keine An-

haltspunkte für Einwendungen ergeben. 

 

40. Insbesondere ist festzustellen, dass die rechtlichen Gründe für den Abschluss der Än-

derungsvereinbarungen in IV. des gemeinsamen Vertragsberichtes zutreffend sind und 

dass die Begründung in VI. des gemeinsamen Prüfungsberichts darüber, dass mangels 

außenstehender Gesellschafter der AAM durch die Änderung der Unternehmensver-

träge Verpflichtungen der AZSE zur Leistung von Ausgleichs- oder Abfindungsansprü-

chen (§§ 304, 305 AktG) nicht begründet werden, zutreffend ist. 
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D. SCHLUSSBEMERKUNG UND PRÜFUNGSERGEBNIS 

41. Als vom Gericht bestellter gemeinsamer Vertragsprüfer haben wir die Erste Änderungs-

vereinbarung zum Gewinnabführungsvertrag und die Erste Änderungsvereinbarung 

zum Beherrschungsvertrag zwischen der Allianz SE als Obergesellschaft (herrschende 

Gesellschaft) und der Allianz Asset Management GmbH als Untergesellschaft (abhän-

gige Gesellschaft) gemäß § 295 i.V.m. § 293b AktG geprüft.  

 

42. Wir haben geprüft, ob die geänderte Regelungen den gesellschaftsrechtlich erforder-

lichen Mindestinhalt eines Gewinnabführungsvertrags bzw. eines Beherrschungsver-

trags nach der Definition des § 291 Abs. 1 enthalten. Die Prüfungen haben ergeben, 

dass die geänderten Regelungen jeweils den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 

 

43. Als abschließendes Ergebnis unserer Vertragsprüfung gemäß § 295 i.V.m. § 293b AktG 

bestätigen wir aufgrund der uns vorgelegten Dokumente und Unterlagen, sowie Auf-

klärungen und Nachweise, sowie der uns gegebenen Auskünfte, Erläuterungen und In-

formationen Folgendes: 

 

(1) Der Gewinnabführungsvertrag und der Beherrschungsvertrag in der Fassung der je-

weiligen Ersten Änderungsvereinbarungen des Gewinnabführungsvertrags bzw. des 

Beherrschungsvertrags jeweils vom 24. Februar 2022 berücksichtigen den gesell-

schaftsrechtlich erforderlichen Mindestinhalt eines Gewinnabführungsvertrags 

bzw. eines Beherrschungsvertrags aufgrund der in diesem Bericht dargestellten 

Änderungsklauseln. 

 

(2) Die Angemessenheit einer Ausgleichszahlung gemäß § 304 AktG und eines Abfin-

dungsangebots gemäß § 305 AktG waren nicht zu prüfen. Weder der Gewinnabfüh-

rungsvertrag noch der Beherrschungsvertrag in der Fassung der jeweiligen Ersten 

Änderungsvereinbarung des Gewinnabführungsvertrags bzw. des Beherrschungs-

vertrags jeweils vom 24. Februar 2022 enthalten solche Vereinbarungen. Dies ist 

zulässig, weil an der Allianz Asset Management GmbH kein außenstehender Gesell-

schafter beteiligt ist und damit kein Anspruchsberechtigter für eine Ausgleichszah-

lung oder eine Abfindung besteht. 
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ANLAGE I – BESCHLUSS DES LANDGERICHTS MÜNCHEN I 
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ANLAGE II – GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG 
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ANLAGE III – BEHERRSCHUNGSVERTRAG  
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ANLAGE IV –  ERSTE ÄNDERUNGSVEREINBARUNG ZUM GEWINN-
ABFÜHRUNGSVERTRAG 
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ANLAGE V –  ERSTE ÄNDERUNGSVEREINBARUNG ZUM BEHERR-
SCHUNGSVERTRAG 
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ANLAGE VI – GEMEINSAMER BERICHT DER GESETZLICHEN VER-
TRETER DER AZSE UND DER AAM 
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ANLAGE VII – ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN 
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ANLAGE VIII – BESONDERE AUFTRAGSBEDINGUNGEN 
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